
 

 

AGB - Kippertransporte 
 
Transporte 

� Bei allen An- und Abtransporte werden einwandfrei Zufahrtsverhältnisse und ungehinderte Entladungsmög-
lichkeiten vorausgesetzt. Verkehrssignalisationen im Baustellenbereich erfolgen bauseits. 

� Als Standard wurde mit einem Kipperfahrzeug offeriert. 
� Es werden im Minimum 9 m³ Kies (bzw. 6 m³ Beton) verrechnet. Es wird immer zuerst nach Tonnen, Volu-

mengewicht oder in m3 lose abgerechnet.  
� Wird der Einsatz von 2-Achs-Kipper verlangt, so erfolgt die Verrechnung in Regie. 
� Inbegriffen ist eine Lade-/Abladezeit von gesamt max. 10 Min. pro Fuhre. 
� Bei Ab- ab Zu- oder Rücktransporte wird unter 4 Fuhren oder 4 Stunden Einsatzzeit in Regie abgerechnet. 

Die Transport- oder Lieferscheine sind auf der Baustelle oder Deponie zu visieren.  
� Allfällige Deponierungskosten werden nach Lieferschein weiterverrechnet. 

 
Lieferungen 

� Gewaschenes Kiesmaterial kann allenfalls bis zu 30% gebrochene Anteile enthalten. 
� Bei Lieferschwierigkeiten kann das Lieferwerk die Lieferzeiten verlängern. 
� Allfällige Beanstandungen hinsichtlich Qualität und/oder Menge des gelieferten Materials sind während dem 

Abladen, spätestens jedoch vor der Verwendung geltend zu machen und schriftlich zu bestätigen. Bei be-
gründeten Beanstandungen ist das Lieferwerk berechtigt, Ersatz- oder Nachlieferung zu leisten. Die Abgabe-
menge basiert auf Messung beim Werk per Kubikmeter, errechnet mit dem Raumgewicht oder ab Waage. 

 
Materialannahme von unbelastetem Aushubmaterial 

� Alle Lieferungen müssen am Tag vorher telefonisch angemeldet werden. 
� Alle Aufträge ab 100 m3 pro Baustelle muss vor der Annahme eine vollständig ausgefüllte und visierte 

Deklaration für die Materialablagerungen (Formular TG) des Unternehmers vorliegen. 
� Wir führen Stichproben zur Überprüfung der Deklarationen durch. Bei Nichteinhaltung „Aushub unver-

schmutzt“, verrechnen wir die Analysekosten sowie Aufwendungen für die gesetzeskonforme Entsorgung. 
� Keine Annahme mit Sattelschlepper. 
� In allen Aushub Ablagerungsstellen darf kein belastetes Material deponiert werden. 
� Bei Schlechtwetter ist eine Schliessung der Aushubdeponie möglich. 
� Zuschläge für durchnässtes Material oder Schlechtwetter können zusätzlich verlangt werden.  
� Es besteht keine Abnahmegarantie. 

 
Konditionen 

� Es gelten auch die allgemeinen Bestimmungen der ASTAG Berechnungsgrundlagen für den Nahverkehr 
sowie der der Lieferwerke. 

� Die Offerte gilt für den gesamten Liefer- resp. Transportumfang, einzelne Positionen können nur nach 
vorgängiger Absprache weggelassen werden. 

� Die Gültigkeit von individuellen Offerten auf Einzelobjekten ist unter Vorbehalt offizieller Preisänderungen auf 
3 Monate beschränkt. 

� Abgaben und Treibstoffkosten basieren auf dem Stand der Offerteingabe. Bei Veränderungen können die 
Preise angepasst werden. 

� Preise exkl. MwSt. 
� Skonto- und Rabattabzüge werden nicht akzeptiert, falls nicht vorher vereinbart. 

 
 
Bei Fragen beraten wir Sie gerne unter der Telefonnummer 071 622 28 88. 
 
Weinfelden, 24. April 2018 
 
HUBER Umweltlogistik AG  


